
 

Bundesverband Landwirtschaftlicher Fachbildung e.V. 
- Die Organisation für berufliche Bildung im Agrarbereich - 

 

 
 

B u n d e s s e m i n a r 
 

Begründung, Durchführung und Beendigung von Arbeits verhältnissen 
 

Referent: Rechtsanwalt Stefan Eichner 
 

Termin: Montag, 8. Februar 2010, 9.00 - 16.00 Uhr 
 

Tagungsort: Gartenbauzentrum Essen, Külshammerweg 18 -26, 45149 Essen 
Tel. (0201) 879650, Fax (0201) 8796565 

 
Zielgruppe: Betriebsleiter/innen und Mitarbeiter/innen mit Leitungsfunktionen, die 
Mitarbeiter/innen beschäftigen, anleiten oder neu einstellen wollen. 
 
Seminargebühr:  einschl. Mittagessen und Tagungsgetränke 90,00 €.  
 
Voraussichtlich wird die Maßnahme aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbrauscherschutz  (BMELV) gefördert.  
Sollte die Mindestteilnehmerzahl von 20 nicht erreicht werden, behält sich der vlf 
vor, das Seminar nicht durchzuführen. 
 
Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an den 
 

Landesverband für landwirtschaftliche Fachbildung NRW e.V. (vlf) 
Postfach 59 80, 48135 Münster, Tel.: 02 51 2376 306 o. 2376 294, Fax: 02 51 2376 19306, 

 Mail: Bernhard.Halbuer@lwk.nrw.de 
Bankverbindung : Volksbank Münster, BLZ: 401 600 50, Kt.- Nr.: 233 999 900 

 
Anmeldeschluss: Freitag, 29.01.2010 
 
Themenschwerpunkte: 
Begründung, Durchführung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen 
 
1. Begründung von Arbeitsverhältnissen 

• Fragerecht des Arbeitgebers vor / bei der Einstellung 
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis 
• Befristetes Arbeitsverhältnis 
• Form und Inhalt eines Arbeitsvertrages 

 
2. Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis 

• Pflichten des Arbeitnehmers (Arbeitsleistung, Anzeige- und Nachweispflicht im Krankheitsfall, 
Neben- / Konkurrenztätigkeit etc.) 

• Pflichten des Arbeitgebers (Zahlung des Arbeitsentgelts, Entgeltfortzahlung etc.) 
• Urlaub 
• Arbeitszeit 

 
3. Beendigung von Arbeitsverhältnissen 

• Schriftform und Inhalt der Kündigung 
• Kündigungsfristen 
• "Besonderer" Kündigungsschutz (Schwangerschaft, Schwerbehinderung) 
• "Allgemeiner" Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 

- Anwendbarkeit des KSchG auf „Kleinbetriebe“ 
- Soziale Rechtfertigung der Kündigung 
- Personenbedingte / krankheitsbedingte Kündigung 

    - Abmahnung und verhaltensbedingte Kündigung 
   - betriebsbedingte Kündigung 
• Aufhebungs- / Abwicklungsverträge 


